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6.4  Pflegezeit nach dem PflegeZG
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6.4  Pflegezeit nach dem PflegeZG

§ 1 Ziel des Gesetzes.

Ziel des Gesetzes ist es, Beschäftigten die Möglichkeit zu eröffnen, 
nahe Angehörige in häuslicher Umgebung zu pflegen und damit die 
Vereinbarkeit von Beruf und familiärer Pflege zu verbessern.

§ 8 Unabdingbarkeit.

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten der 
Beschäftigten abgewichen werden.
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6.4  Pflegezeit nach dem PflegeZG

Begriffsbe-
stimmungen

Pflegezeit Pflegeteilzeit

Durchbrechung

„Große“ Pflege-
zeit, §§ 3 f. PflegeZG

Beschäftigte, 
§ 7 I PflegeZG

„Kleine“ Pflegezeit,
§ 2 PflegeZG

Kündigungs-
schutz

Nahe Angehörige,
§ 7 III PflegeZG

Pflegebedürftig-
keit, § 7 IV PflegeZG

Auswirkungen

Anwendungs-
bereich

Vorausset-
zungen

Reichweite

Kündigungs-
erklärung

Gerichtliche 
Kontrolle
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Beschäftigte, § 7 I PflegeZG

Nahe Angehörige, § 7 III PflegeZG

Pflegebedürftigkeit, § 7 IV PflegeZG

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 5

6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Beschäftigte, § 7 I PflegeZG

Nr. 1: Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Nr. 2: Zur Berufsbildung Beschäftigte

Nr. 3: Arbeitnehmerähnliche und Heimarbeiter

http://www.jurati.de
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Nahe Angehörige, § 7 III PflegeZG

Vorfahren

Abkömmlinge

Seitelinien
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Nahe Angehörige, § 7 III PflegeZG

Vorfahren

Eltern

Großeltern

(Groß-)Onkel, Tanten (-)

Schwiegereltern

Stiefeltern (-)
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Nahe Angehörige, § 7 III PflegeZG

Abkömmlinge

(Adoptiv-) Kinder

Pflegekinder

Kinder eheähnlicher Partner (-)

Stiefkinder (-)

Neffen, Nichten (-)
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Nahe Angehörige, § 7 III PflegeZG

Seitelinien

Ehegatten

Lebenspartner

Eheähnliche Partner

Geschwister

Stiefgeschwister (-)
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Pflegebedürftigkeit, § 7 IV PflegeZG

Berücksichtigungsfähige Pflegefälle, § 7 IV 1 PflegeZG

Voraussichtliche Pflegebedürftigkeit, § 7 IV 2 PflegeZG
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Pflegebedürftigkeit, § 7 IV PflegeZG

Berücksichtigungsfähige Pflegefälle, 
§ 7 IV 1 PflegeZG

Erhebliches Maß an Hilfebed., § 14 I SGB XI

Mindestens Pflegestufe I i.S.d. § 15 I SGB XI

Eingeschränkte Alltagskompetenz irrelevant

http://www.jurati.de
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6.4.1  Pflegezeit (Begriffsbestimmungen)

Pflegebedürftigkeit, § 7 IV PflegeZG

Voraussichtliche Pflegebedürftigkeit, 
§ 7 IV 2 PflegeZG

Welcher Grad der Wahrscheinlichkeit?

Ausnahmeregelung für § 2 PflegeZG

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Anwendungsbereich

Voraussetzungen

Inanspruchnahme

Dauer

Auswirkungen

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 14

6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Anwendungsbereich

Betrieblicher Anwendungsbereich

Persönlicher Anwendungsbereich

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Anwendungsbereich

Betrieblicher Anwendungsbereich

§ 3 I 2 PflegeZG: Anzahl beim Arbeitgeber

§ 3 I 2 PflegeZG: mehr als 15 Beschäftigte

„Große“ Pflegezeit kann nach § 3 I 2 PflegeZG nur bei 
Arbeitgebern (zu Beispiel Bund, Land, Kommune, 
Universität) genommen werden, die mehr als 15 
Beschäftigte ausschließlich der Auszubildenden 
beschäftigen. Dabei werden Teilzeitbeschäftigte 
nicht wie in § 23 I 4 KSchG nach Quoten, son-
dern nach Köpfen berücksichtigt.

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Anwendungsbereich

Persönlicher Anwendungsbereich

Beschäftigungsverhältnis: § 7 I PflegeZG

Keine Wartezeit: § 3 I 2 PflegeZG

Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen im Übrigen 
vorliegen, können Beschäftigte Pflegezeit be-
reits vom ersten Tag des Beschäftigungsver-
hältnisses an nehmen.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Nachweispflichten, § 3 II PflegeZG
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an die Pflegekraft

Anforderungen an Pflegeumstände
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an Pflegeumstände

Pflegebedarf

Häusliche Umgebung

Zeitaufwand
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an Pflegeumstände

Pflegebedarf

Pflegebedürftigkeit, § 7 IV 1 PflegeZG

Nahe Angehörige, § 7 III PflegeZG

Kein akuter Pflegefall notwendig

Ausschlaggeben ist allein, dass ein naher Angehö-
riger pflegebedürftig im Sinne des § 7 III 
PflegeZG ist. Der Pflegebedarf muss nicht 
akut eingetreten sein, sondern kann schon 
länger bestehen.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an Pflegeumstände

Häusliche Umgebung

Abgrenzung von stationärer Pflege

Anforderungen an die Örtlichkeit

Die Abgrenzung zu stationärer Pflege allein genügt nicht. 
Vielmehr kommt es zusätzlich darauf an, ob die 
Pflege in „häuslicher“ Umgebung stattfindet.

Von häuslicher Umgebung wird man erst dann 
sprechen können, wenn das örtliche Umfeld einem 
eigenständigen Haushalt entspricht. 

Auch die dauerhafte Aufnahme in einen fremden 
Haushalt kann dafür genügen.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an Pflegeumstände

Häusliche Umgebung

Abgrenzung von stationärer Pflege

Stationäre Pflege iSd § 71 II SGB XI

Leistungen nach den §§ 36 ff. SGB XI

Die Pflege von Pflegebedürftigen in stationärer Pflege 
schließt eine häusliche Pflege aus.

Die Bewilligung von Unterstützungsleistungen 
nach den §§ 36 ff. SGB XI schließt eine häus-
liche Pflege nicht aus, wenn deren Vorausset-
zungen im Übrigen vorliegen. 
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an Pflegeumstände

Häusliche Umgebung

Anforderungen an die Örtlichkeit

Beschaffenheit des Aufenthaltsorts

Eigenständige „häusliche“ Infrastruktur

Ob eine Umgebung „häuslich“ iSd § § 3 I 1 PflegeZG ist, 
hängt davon ab, ob sie eine eigenständige Infra-
struktur aufweist.

Von einer solchen Infrastruktur kann man ausge-
hen, wenn neben sanitären Anlagen die Grundvor-
aussetzungen eines Haushalts gewährleistet sind. 
Dazu gehören ein eigener Raum, sanitäre Anla-
gen und wohl auch eine Kochgelegenheit.

Auch die dauerhafte Aufnahme in einen fremden 
Haushalt kann dafür genügen.

Bespiele: Die Wohnung in einer generationenübergrei-
fende Wohngemeinschaft eignet sich als häusliche 
Umgebung ebenso wie die Aufnahme in die Woh-
nung der pflegenden Person. 
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an Pflegeumstände

Zeitaufwand

Keine Mindestvorgabe in § 3 I 1 PflegeZG

§ 15 III 1 Nr. 1 SGB XI: 90 Minuten?

Im PflegeZG findet sich kein Anhaltspunkt dafür, ob ein 
zeitlicher Mindestaufwand für die Pflege aufzu-
bringen ist. Der in § 15 III 1 Nr. 1 SGB XI vor-
ausgesetzte Aufwand dürfte als Maßstab für das 
PflegeZG nicht relevant sein.

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 25

6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an die Pflegekraft

Persönliche Eignung

Tatsächlicher Bedarf
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Pflege in häuslicher Umgebung

Anforderungen an die Pflegekraft

Persönliche Eignung

Tatsächliche Verfügbarkeit

Objektive Eignung

Nach § 3 I 1 PflegeZG müssen Beschäftigte nahe An-
gehörige „pflegen“, also tatsächlich zur Verfü-
gung stehen und in der Lage sein, Hilfestellun-
gen zu leisten. 
Dem Gesetzeszweck (Schaffung eines familiä-
ren Umfelds) dürfte es allerdings auch entspre-
chen, wenn dies neben weiteren, auch profes-
sionellen, Pflegehilfen geschieht.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Nachweispflichten, § 3 II PflegeZG

Zeitpunkt

Nachweismittel
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Nachweispflichten, § 3 II PflegeZG

Einstufungsbescheid

Nachweismittel

Bewilligungsbescheid

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Voraussetzungen: § 3 I 1 PflegeZG

Nachweispflichten, § 3 II PflegeZG

Gesetzliche Vorgabe fehlt im PflegeZG

Zeitpunkt

Bearbeitungsfristen: § 18 III SGB XI

Bereits die mitunter langen Bearbeitungszeiten bei den 
entscheidenden Stellen sprechen dafür, dass die 
(Neben-) Pflicht zum Nachweis der Pflegebedürf-
tigkeit auch noch nach Antritt der Pflegezeit erfüllt 
werden kann.

Allerdings besteht die Gefahr, dass eine Pflege-
bedürftigkeit nicht bescheinigt wird und deshalb 
wegen unentschuldigter Fehlzeit Sanktionen im 
Arbeitsverhältnis (Abmahnung, Kündigung) dro-
hen.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Inhaltliche Anforderungen

Formelle Voraussetzungen

Bindungswirkung
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Zehn Arbeitstage vor Beginn

Formelle Voraussetzungen

Schriftliche Ankündigung
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Formelle Voraussetzungen

Schriftliche Ankündigung

„Ankündigung“

Schriftform
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Formelle Voraussetzungen

Schriftliche Ankündigung

„Ankündigung“

(Rechtswirkung wie) Gestaltungsrecht

Abgrenzung zur Urlaubsgewährung

Dass man Pflegezeit nach § 3 III 1 PflegeZG „bean-
spruchen“ kann, lässt dem Arbeitgeber nicht 
wie im Urlaubsrecht die Möglichkeit, diese von 
sich aus zu gewähren, anzuordnen oder von 
der Vereinbarkeit mit betrieblichen Erfordernis-
sen abhängig zu machen.

Da die Ankündigung von Pflegezeit ein Gestaltungs-
akt ist, kann man sie „nehmen“, wenn die Vor-
aussetzungen im Übrigen gegeben sind.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Formelle Voraussetzungen

Schriftliche Ankündigung

Schriftform

Strenge Schriftform (vgl. 126 I BGB)

Eigenhändig unterzeichnetes Dokument

In der Praxis ist zu beobachten, dass Begehren, die 
der strengen Schriftform bedürfen (häufig bei 
Ankündigung von Elternzeit), per Mail geäu-
ßert und erörtert sowie dann umgesetzt wer-
den. Dann ist dem Arbeitgeber unter Umstän-
den die Berufung auf die Verletzung der vor-
geschriebenen Form verwehrt.

Ist die Schriftform bei der Geltendmachung nicht 
eingehalten, lassen sich die Rechte nur sel-
ten „retten“.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Formelle Voraussetzungen

Zehn Arbeitstage vor Beginn

Zehn „Arbeitstage“ vor Beginn

Gesetzliche Mindestfrist

Die Ankündigungsfrist soll dem Arbeitgeber ermög-
lichen, seine Personalplanung auf die Ände-
rungen einzustellen.

Dass § 3 III 1 PflegeZG zehn „Arbeitstage“ Ankün-
digungsfrist verlangt, lässt offen, was damit 
gemeint ist. So haben Teilzeitbeschäftigte oft 
weniger Arbeitstage pro Woche als Voll-
zeitbeschäftigte. Damit die Ankündigungs-
frist je nach Beschäftigungsverhältnis nicht 
unterschiedlich lang ist, wird man vom Stan-
dardfall der 5-Tage-Woche ausgehen müs-
sen, so dass effektiv zwei Wochen gemeint 
sein dürften.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Ende der Pflegezeit

Inhaltliche Anforderungen

Beginn der Pflegezeit
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Inanspruchnahme, § 3 I 1 PflegeZG

Verlängerung, § 4 PflegeZG

Bindungswirkung

Vorzeitiger Abbruch, § 4 II PflegeZG
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

Nachträgliches Hindernis

Bindungswirkung

Vorzeitiger Abbruch, § 4 II PflegeZG

Unterrichtungspflicht

Rechtsfolgen, § 4 II 1 PflegeZG

Eine angetretene Pflegezeit kann im Regelfall abgese-
hen von den in § 4 II 1 PflegeZG aufgeführten Si-
tuationen nur mit Zustimmung der Arbeitgebers 
vorzeitig beendet werden (§ 4 II 3 PflegeZG).
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

Wegfall der Pflegebedürftigkeit

Bindungswirkung

Vorzeitiger Abbruch, § 4 II PflegeZG

Unmöglichkeit der häuslichen Pflege

Unzumutbarkeit der häuslichen Pflege 

Nachträgliches Hindernis

Entfallen der Pflegebedürftigkeit als solcher (1. Variante):

- Genesung, Tod der pflegebedürftigen Person

Veränderung der Pflegeumstände (2. und 3. Variante):

- Stationäre Pflege wird erforderlich
- Zerwürfnis zwischen den Beteiligten
- Finanzierung des Pflegenden ungesichert
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

Mitteilung über veränderte Umstände

Bindungswirkung

Vorzeitiger Abbruch, § 4 II PflegeZG

Unverzüglich (§ 121 Abs. 1 S. 1 BGB)

Unterrichtungspflicht
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

Beendigung kraft Gesetzes

Bindungswirkung

Vorzeitiger Abbruch, § 4 II PflegeZG

Vierwöchige Auslauffrist

Rechtsfolgen, § 4 II 1 PflegeZG
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

§ 4 I 2 PflegeZG: Mit Zustimmung immer

Verlängerung

Bindungswirkung

§ 4 I 3 PflegeZG: bei wichtigem Grund
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

§ 4 I 2 PflegeZG: Mit Zustimmung immer

Verlängerung

Bindungswirkung

Verlängerungsmöglichkeit bis

zur Höchstdauer (sechs Monate)

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

§ 4 I 3 PflegeZG: bei wichtigem Grund

Verlängerung

Bindungswirkung

Vorgesehener Wechsel kann aus 

wichtigem Grund nicht erfolgen

Umgehende Unterrichtungspflicht

Beispiele:

Eine für die Übernahme der Pflege vorgesehene 
Person kann den Beschäftigten nicht ablösen:

- schwere Erkrankung des Nachfolgers
- mangelnder Eignung des Nachfolgers
- Ablehnung durch Pflegebedürftigen 

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Dauer

Keine Verteilung auf mehrere Abschnitte

Verlängerung

Bindungswirkung

Keine „Verlängerung“ nach Beendigung

LAG Baden-Württemberg, Urteil vom 31. März 2010 
-20 Sa 87/09-:

…  § 4 I 2 und 3 PflegeZG regelt ausdrücklich nur die 
Verlängerung der Pflegezeit, nicht die Aufteilung auf 
mehrere Zeitabschnitte, zwischen denen eine Unterbre-
chung liegt. Der Wortlaut des § 4 I 1 PflegeZG („läng-
stens 6 Monate“) deutet auf einen einheitlichen Zeitraum 
hin.

…  hat das PflegeZG die Regelung des § 16 I 5 BEEG 
nicht übernommen.

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Ruhendes Beschäftigungsverhältnis

Geldwerte Vorteile

Urlaubsansprüche

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Ruhendes Beschäftigungsverhältnis

Nebenpflichten bleiben bestehen

Hauptleistungspflichten entfallen

Da im PflegeZG anders für die Elternzeit im BEEG nicht 
die Möglichkeit angesprochen ist, eine anderwei-
tige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, dürfte dies 
wohl ausgeschlossen sein.

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Ruhendes Beschäftigungsverhältnis

Aussetzung der Arbeitspflicht

Hauptleistungspflichten entfallen

Aussetzung der Vergütungspflicht

Berufsbildungszeit verlängert sich

http://www.jurati.de
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Ruhendes Beschäftigungsverhältnis

Förderungspflichten

Nebenpflichten bleiben bestehen

Wettbewerbsenthaltung
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Geldwerte Vorteile

Dienstaltersabhängige Entgelte

Sonderzuwendungen

Altersversorgung
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Geldwerte Vorteile

Zuwendungstarifvertrag zum BAT

Sonderzuwendungen

§ 20 TV-L (noch nicht in Kraft)

Nach den tarifvertraglichen Sonderzuwendungsvor-
schriften des öffentlichen Dienstes bleiben be-
schäftigungslose Zeiten wegen Elternzeit bis 
zum zwölften Lebensmonat des Kindes und we-
gen Beschäftigungsverboten nach MuSchG bei 
einer anteiligen Kürzung außer Betracht. Da die 
Pflegezeit nicht erwähnt wird, wird man von ei-
ner Kürzung für jeden Monat Fehlzeit ausgehen 
müssen.
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Geldwerte Vorteile

Anwartschaftszeit in der Rentenversicherung

Altersversorgung

Keine Versorgungspunkte bei Zusatzversorgung
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6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Auswirkungen

Urlaubsansprüche

Keine Analogie zu  § 17 BEEG

Kein Anspruch auf Urlaubsgeld

Verfall nach § 7 III BUrlG?

http://www.jurati.de


6.4.2  „Große“ Pflegezeit, §§ 3, 4 PflegeZG

Übungsfall 1:

Nach einem Sturz wird die 74-jährige Frau Z. am 1. Oktober 2010 pflegebedürftig (Pfle-
gestufe I). Ihre Kinder und Enkel beschließen, sie reihum mindestens eine Stun-
de täglich zu betreuen. Zuerst soll ihr ältester Sohn ab dem 15. Oktober ein hal-
bes Jahr diese Aufgabe übernehmen. Was muss beziehungsweise kann dieser 
veranlassen, 

a ) wenn er eine Pflegezeit nehmen möchte,

b ) wenn der als nächster vorgesehene Enkel wegen eines Unfalls ausfällt,

c ) wenn zum 15. Dezember 2010 seiner Ehefrau das Arbeitsverhältnis gekündigt 
wird und deshalb das Familieneinkommen ohne staatliche Leistungen nicht 
mehr gesichert ist?
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6.4.3 „Kleine“ Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Voraussetzungen

Anzeigepflichten

Auswirkungen
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Normzweck

Rechtsnatur

Anwendungsbereich

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Normzweck

Auszeit für Vorsorgemaßnahmen

Leistungsverweigerungsrecht

Die kurzzeitige Arbeitsverhinderung im Sinne des § 2 
PflegeZG muss nicht genutzt werden, um eine 
häusliche Pflege vorzubereiten. Zulässig ist je-
de der akuten Pflegesituation geschuldete Maß-
nahme, auch die Vorbereitung einer stationären 
Versorgung.

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Rechtsnatur

§ 2 I PflegeZG: „Recht, der Arbeit …  fernzubleiben“

=> Zustimmungsfreies Selbstfreistellungsrecht

Beispiel: Der Arbeitgeber darf die Freistellung zur kurz-
zeitigen Pflegevorsorge bei Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen nicht wegen Personal-
engpasses verweigern.

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Anwendungsbereich

Auch in Kleinunternehmen

Keine Wartezeit

§ 2 PflegeZG nennt im Unterschied zu § 3 I 1 keinen 
Schwellenwert, gilt also in jedem Unternehmen. 

Außerdem gibt es keine Wartezeit, so dass ei-
ne kurzzeitige Arbeitsverhinderung vom ersten 
Tag des Beschäftigungsverhältnisses geltend 
gemacht werden kann.

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Erforderlichkeit

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Akuter Handlungsbedarf

Vorsorgemaßnahmen

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

(Voraussichtliche) Pflegebedürftigkeit, 
§ 7 IV 2 PflegeZG

Akuter Handlungsbedarf

Akutsituation

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Unvorhersehbarkeit erforderlich?

Akuter Handlungsbedarf

Akutsituation

Wiederholt für denselben Pflegebedürftigen?

Die pflegebedürftige Mutter befindet sich in stationärer 
Pflege, weil die Pflege für medizinische Laien 
derzeit nicht zu leisten ist. Der Sohn beabsichtigt 
jedoch, seine Mutter nach der Entlassung zur 
wei-teren Pflege zu sich zu nehmen. Hier ist der 
anstehende Vorsorgebedarf zwar vorhersehbar, 
nicht jedoch der genaue Zeitpunkt.

Entfällt die Pflegebedürftigkeit zwischenzeitlich wieder, 
könnte eine weitere kurzzeitige Arbeitsverhinde-
rung erneut geltend gemacht werden. Eine zeitli-
che Beschränkung wie bei der Pflegezeit (höchs-
tens sechs Monate) kennt § 2 PflegeZG nicht.

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Kurzzeitige Verhinderung, § 2

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Subjektive Kriterien

Erforderlichkeit

Objektive Kriterien

Dauer der Auszeit

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Anderweitige Versorgung nicht bereits gesichert

Erforderlichkeit

Objektive Anforderungen

Persönliche Eignung für die Vorsorgemaßnahmen

Beispiel: Die Mutter von Frau S. hat einen Schlaganfall erlitten, der 
sie pflegebedürftig macht. S. teilt Ihrem Arbeitgeber deshalb 
mit, dass sie einige Tage nicht zur Arbeit erscheinen und 
sich um eine geeignete Pflegeeinrichtung kümmern werde. 

Der Arbeitgeber bezweifelt die Erforderlichkeit des Einsat-
zes, weil der Ehemann von Frau Schmidt arbeitslos ist und 
sich um die Angelegenheit kümmern könne. Dem entgegnet 
Frau Schmidt, dass ihr Mann gerade krank sei und ihre Mut-
ter diesen auch nie ausstehen konnte.

Ob es auf den Einwand von Frau S. ankommt, hängt vor der 
Auslegung des Begriffs „erforderlich“ in § 2 I PflegeZG ab. 
Unstreitig ist der Einsatz nicht erforderlich, wenn die Versor-
gung der Mutter bereits tatsächlich gesichert ist. Unklar ist, 
ob gegebenenfalls geeignete und einsatzbereite Dritte die 
Erforderlichkeit des persönlichen Einsatzes entfallen lassen.
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Subjektive Kriterien

Erforderlichkeit

Absicht der Vorsorgeplanung

Persönliche Eignung
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Bis zu zehn Arbeitstage

Erforderlichkeit

Konkrete Berechnung

Dauer der Auszeit
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Bis zu zehn Arbeitstage

Erforderlichkeit

Sinn und Zweck: Effektiv höchstens zwei Wochen

Dauer der Auszeit

Wortlaut: Höchstdauer individuell verschieden

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Voraussetzungen

Besondere Pflegesituation

Konkrete Berechnung

Erforderlichkeit

Nur ganze Tage oder auch Zeitanteile?

Dauer der Auszeit

Korrektive: „erforderlich“ und „akut“

§ 2 PflegeZG beantwortet nicht die Frage, ob die Fehl-
zeiten minuten- oder stundengenau zu berück-
sichtigen oder für jeden angebrochenen Fehltag 
einer ganzer Tag zu berechnen ist.

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anzeigepflichten

Mitteilung, § 2 II 1 PflegeZG

Nachweis, § 2 II 2 PflegeZG

Verletzungsfolgen
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anzeigepflichten

Mitteilung, § 2 II 1 PflegeZG

Unverzüglich (vgl. § 5 I 1 EFZG)

Formfrei (auch mündlich) möglich
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anzeigepflichten

Nachweis, § 2 II 2 PflegeZG

„auf Verlangen“

„ärztliche Bescheinigung“

Kostentragung
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anzeigepflichten

Nachweis, § 2 II 2 PflegeZG

Nur bei ausdrücklichem Verlangen

kommt Pflichtverletzung in Betracht

„auf Verlangen“
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anzeigepflichten

Nachweis, § 2 II 2 PflegeZG

Förmliches Attest

von approbiertem Arzt

„ärztliche Bescheinigung“
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Anzeigepflichten

Nachweis, § 2 II 2 PflegeZG

Entsprechung zu § 5 II 2 EFZG fehlt

Beschäftigte, außer bei § 73 II Nr. 9 SGB V

Kostentragung

§ 73 Kassenärztliche Versorgung

…

(2) Die vertragsärztliche Versorgung umfasst die 
…
9. Ausstellung von Bescheinigungen und Erstellung von 
Berichten, die die Krankenkassen oder der Medizinische 
Dienst (§ 275) zur Durchführung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben oder die die Versicherten für den Anspruch auf 
Fortzahlung des Arbeitsentgelts benötigen,
…

http://www.jurati.de
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Rechtsfolgen

Störung im Synallagma

Entgeltfortzahlungsansprüche

Kündigungsschutz, § 5 PflegeZG
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Rechtsfolgen

Störung im Synallagma

Aussetzung der Leistungspflicht

Gegebenenfalls Entgeltfortzahlung
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6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Rechtsfolgen

Entgeltfortzahlungsansprüche

Beschäftigte gemäß § 616 S. 1 BGB

Auszubildende immer: 19 I Nr. 2 b BBiG

Eine Entgeltfortzahlung nach § 616 S. 1 BGB kommt nur 
in Betracht, soweit diese nicht wirksam ausge-
schlossen ist. In den Tarifverträgen des öffentli-
chen Dienstes ist diese wegen Pflege eines Ange-
hörigen auf einen Arbeitstag pro Kalenderjahr und 
bei Pflege eines Kindes bis zum achten Lebens-
jahr auf vier Arbeitstage im Kalenderjahr be-
schränkt (§ 52 I e BAT; § 29 I 1 e TV-L).

http://www.jurati.de


6.4.3 "Kleine" Pflegezeit (§ 2 PflegeZG)

Übungsfall 2:

Bei einem Sturz auf der Treppe ihres Wohnhauses zieht sich Frau X Verletzungen zu, 
die eine Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen könnte. Ihr Neffe, der im Einzelhan-
del arbeitet, und einer ihrer Enkel, der im öffentlichen Dienst angestellt ist, über-
legen, eine entsprechende Vorsorge in die Wege zu leiten. Wem von beiden raten 
Sie, eine kurzzeitige Auszeit nach § 2 PflegeZG zu nehmen? 
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Geltendmachung

Reaktion des Arbeitgebers

Rechtsfolgen

Gerichtliche Kontrolle
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Voraussetzungen wie bei Pflegezeit

Konkurrenz zu tarifvertraglichen Ansprüchen
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Voraussetzungen wie bei Pflegezeit

Schwellenwert gemäß § 3 I 2 PflegeZG

Nachweispflicht im Sinne des § 3 II PflegeZG

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Anwendungsbereich

Konkurrenz zu tarifvertrag-
lichen Ansprüchen

§ 15 b I 1 b BAT

§ 11 I 1 b TV-L

Die Tarifverträge im öffentlichen Dienst bieten hinsicht-
lich der Dauer der Auszeit wesentlich weiter ge-
hende Möglichkeiten. Der Angehörigenkreis ist 
allerdings enger als der des PflegeZG, so dass 
im Einzelfall entschieden werden sollte, ob man 
den gesetzlichen oder den tarifvertraglichen Ver-
ringerungsanspruch geltend macht.
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Rechtsnatur des Anspruchs

Formelle Voraussetzungen

Inhaltliche Voraussetzungen

Bindungswirkungen

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Rechtsnatur des Anspruchs

Vertragslösung, § 3 IV 1 PflegeZG

Rechtsgeschäftslehre (§§ 133 ff. BGB)

Wie sich aus § 3 IV 1 PflegeZG ergibt, geht der Ge-
setzgeber davon aus, dass die Teilzeit im Rah-
men einer Vertragsänderung umgesetzt wird. 
Antrag auf Arbeitszeitverringerung und Zustim-
mung des Arbeitgebers folgen also den Regeln 
des rechtsgeschäftlichen Vertragsschlusses.

Dem Arbeitgeber ist deshalb unmissverständlich 
mitzuteilen, in welchem Umfang und für welchen 
Zeitraum die Arbeitszeit reduziert werden soll.
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

Formelle Anforderungen, § 3 III 1 PflegeZG
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen,
§ 3 III PflegeZG

Ankündigung, § 3 III 1 PflegeZG

Zeitraum und Umfang, § 3 III 1 PflegeZG

Verteilungswunsch, § 3 III 2 PflegeZG

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

Gegenüber dem Arbeitgeber

Ankündigung, § 3 III 1 PflegeZG

Empfangsbedürftige Erklärung

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3III PflegeZG

„gleichzeitige erklären“

Zeitraum und Umfang, § 3 III PflegeZG

„Zeitraum“: von …  bis

„Umfang“: Volumen

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

Kein Nachschieben der Teilzeit

Zeitraum und Umfang, § 3 III 1 PflegeZG

Anders bei § 15 V bis VII BEEG

„gleichzeitige erklären“

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

Bestimmung des Antritts

Zeitraum und Umfang, § 3 III 1 PflegeZG

Bestimmung der Endes

„Zeitraum“: von …  bis

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

Unbeschränkter Umfang

Zeitraum und Umfang, § 3 III 1 PflegeZG

Keine gesetzliche Vorgabe

„Umfang“: Volumen

Beispiel:
Zwischen Arbeitgeber AG und Arbeitnehmer AN kriselt 

es. AN ahnt, dass eine Kündigung ansteht und 
verlangt die Reduzierung seiner wöchentlichen 
Arbeitszeit von bisher 30 auf 29 ½ Stunden. 

Anders als während einer Elternzeit reicht die 
bloße Beibehaltung einer Teilzeitbeschäftigung zur 
Erlangung des (besonderen) Kündigungsschutzes 
nach § 5 PflegeZG nicht aus.

Ob AN trotz der kaum merklichen Arbeitszeitver-
ringerung Kündigungsschutz genießt, hängt davon 
ab, ob im gegebenen Fall von einem Rechtsmiss-
brauch auszugehen ist.

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

„ist auch …  anzugeben.“

Verteilungswunsch, § 3 III 2 PflegeZG

Zeitpunkt der Geltendmachung
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Inhaltliche Anforderungen, § 3 III PflegeZG

„ist auch …  anzugeben.“

Verteilungswunsch, § 3  III 2 PflegeZG

Erklärung zur Lage obligatorisch?

Zweck: Ermöglichung einer Pflegezeit

Dem Wortlaut des § 3 III 2 PflegeZG nach hat eine An-
gabe zur gewünschten Lage der Arbeitszeit zu 
erfolgen.

Sinn und Zweck des Pflegezeitanspruchs stüt-
zen diese Annahme nicht. Ankündigungsfristen 
und -inhalt dienen dem Schutz der Planungsinte-
ressen des Arbeitgebers und genügen diesen 
umso mehr, als sie dem Weisungsrecht (§ 106 
S. 1 GewO) überlassen bleiben.

Deshalb wird man wohl auch zulassen müssen, 
dass mehrere Verteilungswünsche nach Prioritä-
ten geäußert werden.

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Geltendmachung

Formelle Anforderungen,
§ 3 III 1 PflegeZG

§ 3 III 1 PflegeZG: Frist wie bei Pflegezeit

§ 3 III 1 PflegeZG: Form wie bei Pflegezeit
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Zustimmung des Arbeitgebers

Ablehnung durch Arbeitgeber

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Zustimmung des Arbeitgebers

§ 3 IV 1 PflegeZG: Dokumentationspflicht

Schriftform Wirksamkeitsvoraussetzung?

Wenn eine Vereinbarung im Sinne des § 3 IV 1 PflegeZG 
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten getroffen 
worden ist, scheitert das Verringerungsbegehren 
nicht daran, dass es an der schriftlichen Fixierung 
fehlt. Der Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, 
dass die Schriftform mit Blick auf das NachwG ein-
zuhalten ist, ein entsprechender Mangel aber die 
Wirksamkeit der Vereinbarung nicht scheitern las-
sen soll.

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Ablehnung durch den Arbeitgeber

§ 3 IV 2 PflegeZG: Ablehnungsgründe

Ordnungsgemäße Ablehnung
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Ablehnung durch den Arbeitgeber

Betriebsbezogenheit der Gründe

§ 3 IV 2 PflegeZG: Ablehnungsgründe

Dringlichkeit der Ablehnungsgründe

http://www.jurati.de
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Ablehnung durch den Arbeitgeber

Inhaltliche Anforderungen

Ordnungsgemäße Ablehnung

Formelle Anforderungen

Wirkung des Schweigens
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Ablehnung durch den Arbeitgeber

Äußerungspflicht des Arbeitgebers?

Ordnungsgemäße Ablehnung

§ 3 IV 1 PflegeZG spricht für dafür

Inhaltliche Anforderungen
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Ablehnung durch den Arbeitgeber

Wortlaut: kein Formerfordernis

Ordnungsgemäße Ablehnung

§ 3 IV 1 PflegeZG spricht aber dafür

Formelle Anforderungen
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Reaktion des Arbeitgebers

Ablehnung durch den Arbeitgeber

Stillschweigendes Einverständnis?

Ordnungsgemäße Ablehnung

Keine Analogie zu § 8 V 2 und 3 TzBfG

Wirkung des Schweigens

Anders als § 8 V 2 und 3 TzBfG bestimmt § 3 IV nicht, 
dass die gewünschte Veränderung der Arbeits-
zeit als vereinbart gilt, wenn der Arbeitgeber ein 
Begehren nicht rechtzeitig ablehnt. Die verwei-
gerte Zustimmung muss deshalb gegebenen-
falls gerichtlich erstritten werden.
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Rechtsfolgen

Befristete Vertragsänderung hinsichtlich Arbeitszeit 

Korrekturmöglichkeiten nur nach § 4 PflegeZG
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6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Gerichtliche Kontrolle

Zu Unrecht verweigerte Zustimmung muss erstritten werden

Wegen kurzer Ankündigungsfristen oft im vorläufigen Rechtsschutz

http://www.jurati.de


6.4.4  Pflegeteilzeit (§ 3 PflegeZG)

Übungsfall 3:

Wie wir bereits im Übungsfall 2 erfahren haben, hat sich Frau X bei einem Sturz auf 
der Treppe ihres Wohnhauses Verletzungen zugezogen. Mittlerweile ist festge-
stellt, dass ihr Leistungen nach der Pflegestufe II zustehen. Der Enkel beabsich-
tigt, seiner Großmutter zur Seite zu stehen. Auf die Einkünfte aus seiner Tätigkeit  
möchte er aber aus wirtschaftlichen Gründen ebenso wenig verzichten wie auf 
Rechte, die ihm das PflegeZG verschafft. Da der Enkel Spezialist auf seinem Ar-
beitsgebiet ist, wird sein Arbeitgeber allem Anschein nach kurzfristig keine zu-
sätzliche Kraft 

Was raten Sie ihm?
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Reichweite

Gerichtliche Kontrolle

Durchbrechung
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Geltungsbereich des Kündigungsschutzes

Reichweite

Dauer des Kündigungsschutzes

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Geltungsbereich des
Kündigungsschutzes

Durch den Arbeitgeber

Reichweite

Ausschließlich Kündigungen

Für alle anderen Beendigungsformen (z.B. Aufhebungs-
vertrag, Befristungsablauf) gilt der besondere Kün-
digungsschutz nach § 5 PflegeZG nicht. Vorraus-
setzung ist also der Ausspruch einer Kündigung.

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Dauer des Kündigungsschutzes

Ende: Beendigung der Pflegezeit

Reichweite

Beginn: Vorwirkung ab Ankündigung

Anders als nach § 18 I BEEG (acht Wochen vor be-
absichtigtem Antritt) ist die Vorwirkung des 
Kündigungsschutzes nach § 5 PflegeZG nicht 
beschränkt. Missbrauchsfälle lassen sich nur 
über bekannte Rechtsinstitute lösen:

Wie beim AGG-Hopping könnte man die ob-
jektive Möglichkeit einer Pflege und die Ernst-
haftigkeit der Pflegeabsicht hinterfragen oder 
die Frage eines Rechtsmissbrauchs (§ 242 
BGB) stellen.

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Zuständige Arbeitsschutzbehörden

Weitere Genehmigungsverfahren

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Behördliche Entscheidung

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Zuständige Arbeitsschutzbehörden

Ämter für Arbeitsschutz, Gewerbeaufsicht, RP

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Übersicht: www.bmfsfj.de (pdf-Broschüre)

Ist nicht sicher, ob Kündigungsschutz im Sinne des § 5 
PflegeZG besteht, kann der Arbeitgeber vorsorg-
lich die Zustimmung beantragen. Dann muss die 
Aufsichtsbehörde gegebenenfalls ein so genann-
tes Negativattest ausstellen, mit dem bescheinigt 
wird, dass eine Zustimmung nicht erforderlich ist.

http://www.jurati.de
http://www.bmfsfj.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Weitere Genehmigungsverfahren

Weiterer Sonderkündigungsschutz?

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Gegebenenfalls vorsorglicher Antrag

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Behördliche Entscheidung

Ermessen, § 40 VwVfG

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Entscheidungsvarianten

Bindungswirkung

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Ermessen, § 40 VwVfG

Behördliche Entscheidung

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

„in besonderen Fällen“

„kann ausnahmsweise“

Nach § 5 II 1 PflegeZG „kann“ eine Kündigung für zu-
lässig erklärt werden. Das damit eingeräumte be-
hördliche Ermessen ist auf die Frage beschränkt, 
ob die Kündigung mit der Wahrnehmung der 
Rechte aus dem PflegeZG im Zusammenhang 
steht.

Verwaltungsvorschriften im Sinne des § 5 II 2 PflegeZG 
sind (anders als für die Kündigung in Elternzeit) 
bis heute nicht erlassen worden. 

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Entscheidungsvarianten

Behördliche Entscheidung

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Zustimmung mit sofortiger Wirkung

Zustimmung mit sozialer Auslauffrist

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Bindungswirkung

Behördliche Entscheidung

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Zustimmung

Ablehnung

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Bindungswirkung

Behördliche Entscheidung

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Zustimmung

Kündigung darf ausgesprochen werden

Möglichkeit von Widerspruch und Klage

Auch wenn Widerspruch und Klage gegen die zustim-
mende Entscheidung noch möglich sind, kann 
der Arbeitgeber bereits eine Kündigung aus-
sprechen. Der Verwaltungsakt ist nämlich ge-
gebenenfalls noch nicht bestandskräftig, aber 
bereits wirksam. Die Kündigung ist dann bis zu 
einer rechtskräftigen Entscheidung nur schwe-
bend wirksam.

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Bindungswirkung

Behördliche Entscheidung

Durchbrechung

Genehmigungsverfahren

Ablehnung

Kündigung wegen § 5 PflegeZG unzulässig

Widerspruchs-/Klagemöglichkeit für Arbeitgeber

Wir die Zustimmung zur Kündigung versagt, muss sich 
der Arbeitgeber diese gegebenenfalls im verwal-
tungsgerichtlichen Widerspruchs- und Klagever-
fahren erstreiten.

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Kündigungsschutzverfahren

Gerichtliche Kontrolle

Verwaltungsgerichtliche Verfahren

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Prüfungskompetenz:
Alle arbeitsrechtlichen Aspekte

Keine Überprüfung der
behördlichen Entscheidung 

Gerichtliche Kontrolle

Kündigungsschutzverfahren

http://www.jurati.de
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Belastung gegenüber Arbeitgeber

Belastung des Beschäftigten

Gerichtliche Kontrolle

Verwaltungsgerichtliches Verfahren
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6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Widerspruch

Belastung gegenüber Arbeitgeber

Gerichtliche Kontrolle

Verwaltungsgerichtliches Verfahren

Bescheidungsklage

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 124

6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Belastung des Beschäftigten

Gerichtliche Kontrolle

Verwaltungsgerichtliches Verfahren

Aufschiebende Wirkung, aber

Kündigung schwebend wirksam

Zwar haben Widerspruch und Klage aufschiebende Wir-
kung, weil es an einer § 88 IV SGB IX entspre-
chenden Vorschrift fehlt. Gleichwohl kann der Ar-
beitgeber eine Kündigung auf die Ausgangsent-
scheidung stützen, solange diese nicht außer 
Kraft gesetzt ist.

http://www.jurati.de


6.4.5  Kündigungsschutz (§ 5 PflegeZG)

Übungsfall 4:

Die Kinder und Enkel der pflegebedürftigen Frau O (Pflegestufe II) beschließen, Frau 
O rundum zu betreuen. Der Enkel wäre ab dem 1. Oktober 2011 an der Reihe und 
teilt dies seinem Arbeitgeber am 1. November 2010 mit und kündigt gleichzeitig 
an, ab 1. Oktober 2011 für ein halbes Jahr ganz „auszusteigen“. Am 2. Dezember 
2010 lässt er zwei Locher im Wert von jeweils 40,00 €„mitgehen“. Der Arbeitge-
ber beabsichtigt, eine außerordentliche Kündigung auszusprechen. Wird ihm das 
gelingen?


